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Beginn des amtlichen teils

Teil I - Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Vorschriften

1. Nachtragshaushaltsatzung
der Stadt Altlandsberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 26.10.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

die bisher 
 festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von

erhöht um vermindert um und damit der 
Gesamtbetrag einschließlich 

Nachträge festgesetzt auf

EUR EUR EUR EUR

im Ergebnisplan 

ordentliche Erträge 23.626.900 2.920.300 789.800 25.757.400 

ordentliche Aufwendungen 23.861.500 4.063.300 1.266.300 26.658.500 

außerordentliche Erträge 406.200 7.700 160.000 253.900 

außerordentliche Aufwendungen 108.000 0 38.000 70.000 
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die bisher 
 festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von

erhöht um vermindert um und damit der 
Gesamtbetrag einschließlich 

Nachträge festgesetzt auf

EUR EUR EUR EUR

die Einzahlungen 35.275.600 2.083.800 788.300 36.571.100 

die Auszahlungen 37.082.300 12.975.400 1.857.900 48.199.800 

davon bei den:

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 23.449.500 1.912.100 628.300 24.733.300 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 20.827.900 3.852.000 921.800 23.758.100 

Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit 329.100 171.700 160.000 340.800 

Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit 14.481.100 9.123.400 455.700 23.148.800 

Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 11.497.000 0 0 11.497.000 

Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 1.773.300 0 480.400 1.292.900 

Einzahlungen aus der Auflösung von 
Liquiditätsreserven

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 0 0 0 

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert. 

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für 
Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 2.461.900  EUR um -1.421.900  EUR 
vermindert und damit auf 1.040.000  EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung 
angesehen werden, wird nicht geändert.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 

a)   nicht verändert. 
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b)   bei bisher nicht veranschlagten Einzelaufwendungen 

festgesetzt.

Altlandsberg, den 27.10.2023

gez. Michael Töpfer       ( Siegel )
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende 1. Nachtragssatzung der Stadt Altlandsberg für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- und Formvorschriften beim 
Zustandekommen dieser Satzung unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Altlandsberg unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die 
den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der Satzung 
verletzt worden sind. Es gilt dagegen auch für die Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- und Formvorschriften 
über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlichen bewirkten 
Bekanntmachung in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalte verschaffen konnte.

Jeder kann Einsicht in die 1. Nachtragssatzung der Stadt Altlandsberg für das Haushaltsjahr 2020 und in die Anlagen zur 
1. Nachtragssatzung 2023 nehmen.
Die 1. Nachtragssatzung der Stadt Altlandsberg für das Haushaltsjahr 2023 und ihre Anlagen liegen in der Stadt Altlandsberg, 
Berliner Allee 6, in der Abteilung Finanzen, Zimmer 18, während der Sprechzeiten

Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr

aus.

Altlandsberg, den 27.10.2023

gez. Michael Töpfer       ( Siegel )
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2024

Die Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2024 die 
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.

Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen gemäß der Hebesatzsatzung ab 2023 vom 28.10.2022

- für die Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)   350 % 
- für die Grundsteuer B (für Grundstücke)      465 %

      
und bleiben für das Kalenderjahr 2024 unverändert, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das 
Kalenderjahr 2024 verzichtet wird. 

Für alle Grundsteuerpflichtigen, deren Bemessungsgrundlagen sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert 
haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetzt (GrStG) und § 12a 
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Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 in der zuletzt 
veranlagten Höhe festgesetzt.

Wurden bereits bis zum Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung Steuerbescheide für das Kalenderjahr 2024 erteilt, 
sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch 
Eigentumswechsel noch eintreten, wird hierüber ein entsprechender Grundsteuerbescheid erteilt.

Die Grundsteuer A und B sind bei Vierteljahreszahlung zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. und für Jahreszahler am 
01.07. fällig. 

Für diejenigen Steuerpflichtigen, die sich am SEPA-Lastschriftverfahren beteiligen, werden die Grundsteuern zu den 
Fälligkeitsterminen abgebucht. Alle anderen Steuerpflichtigen werden gebeten, die festgesetzte Steuer unter Angabe des 
Kassenzeichens auf das Konto der Stadt Altlandsberg zu entrichten.

Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, als 
wenn ihnen an diesem Tag ein Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Altlandsberg, Der 
Bürgermeister, Berliner Allee 6, 15345 Altlandsberg einzulegen.

Hinweis:
Mit dieser Festsetzung werden öffentlich-rechtliche Abgaben erhoben. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) hat der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Die Abgaben sind in festgesetzter Höhe zum Fälligkeitstermin 
zu zahlen.

Altlandsberg, den 08.11.2023

gez. Michael Töpfer
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Hundesteuer
für das Kalenderjahr 2024

Die Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Steuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2024 die gleiche 
Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.

Die Hundesteuersätze betragen gemäß der Hundesteuersatzung vom 29.10.2020

- für den ersten Hund       45,00 €
- für den zweiten Hund      75,00 €
- für den dritten und jeden weiteren Hund  120,00 €
- für gefährliche Hunde je Hund   600,00 €

      
und bleiben für das Kalenderjahr 2024 unverändert, so dass auf die Erteilung von Hundesteuerbescheiden für das 
Kalenderjahr 2024 verzichtet wird. 

Für alle Steuerpflichtigen, deren Besteuerungsgrundlagen sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, 
wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 12a Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) 
die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2024 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt. 

Wurden bereits bis zum Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung Hundesteuerbescheide für das Kalenderjahr 2024 
erteilt, sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch 
Eigentumswechsel oder Verzug noch eintreten, wird hierüber ein entsprechender Hundesteuerbescheid erteilt.

Die Hundesteuer ist am 01.07., bzw. in vereinbarten Sonderfällen (gefährlicher Hund) quartalsweise und zwar zum 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. fällig. 
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Für diejenigen Steuerpflichtigen, die sich am SEPA-Lastschriftverfahren beteiligen, wird die Hundesteuer zu dem 
Fälligkeitstermin bzw. den Fälligkeitsterminen abgebucht. Alle anderen Steuerpflichtigen werden gebeten, die festgesetzte 
Steuer unter Angabe des Kassenzeichens auf das Konto der Stadt Altlandsberg zu entrichten.

Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, als 
wenn ihnen an diesem Tag ein Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Altlandsberg, Der 
Bürgermeister, Berliner Allee 6, 15345 Altlandsberg einzulegen.

Hinweis:
Mit dieser Festsetzung werden öffentlich-rechtliche Abgaben erhoben. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) hat der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Die Abgaben sind in festgesetzter Höhe zum Fälligkeitstermin 
zu zahlen.

Altlandsberg, den 08.11.2023

gez. Michael Töpfer
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Zweitwohnungssteuer
für das Kalenderjahr 2024

Die Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Steuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2024 die gleiche 
Zweitwohnungssteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.

Die Besteuerungsgrundsätze gemäß der Zweitwohnungssteuersatzung vom 03.12.2014 bleiben für das Kalenderjahr 2024 
unverändert, so dass auf die Erteilung von Zweitwohnungssteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2024 verzichtet wird. 

Für alle Steuerpflichtigen, deren Besteuerungsgrundlagen sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, 
wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 12a Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) 
die Zweitwohnungssteuer für das Kalenderjahr 2024 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt. 

Wurden bereits bis zum Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung Zweitwohnungssteuerbescheide für das Kalenderjahr 
2024 erteilt, sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder 
durch Eigentums- oder Nutzerwechsel noch eintreten, wird hierüber ein entsprechender Zweitwohnungssteuerbescheid 
erteilt.

Die Zweitwohnungssteuer ist quartalsweise und zwar zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. 

Für diejenigen Steuerpflichtigen, die sich am SEPA-Lastschriftverfahren beteiligen, wird die Zweitwohnungssteuer zu den 
Fälligkeitsterminen abgebucht. Alle anderen Steuerpflichtigen werden gebeten, die festgesetzte Steuer unter Angabe des 
Kassenzeichens auf das Konto der Stadt Altlandsberg zu entrichten.

Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, als 
wenn ihnen an diesem Tag ein Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Altlandsberg, Der 
Bürgermeister, Berliner Allee 6, 15345 Altlandsberg einzulegen.
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Hinweis:
Mit dieser Festsetzung werden öffentlich-rechtliche Abgaben erhoben. Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) hat der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Die Abgaben sind in festgesetzter Höhe zum Fälligkeitstermin 
zu zahlen.

Altlandsberg, den 08.11.2023

gez. Michael Töpfer
Bürgermeister

Teil II – Sonstige Bekanntmachungen

Bauabgangsstatistik im Land Brandenburg

Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren,

das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und die Fortschreibung des Wohnungsbestandes 
(Hochbaustatistikgesetz - HBauStatG) regelt, dass für den Abbruch von Wohngebäuden auch die Eigentümerinnen und 
Eigentümer zur Auskunft verpflichtet sind.

Mit Ihren Angaben sichern Sie die Aktualität der jährlichen Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes 
für Ihre Gemeinde und damit u. a. die Grundlage für bau- und wohnungspolitische Entscheidungen.

Melden Sie bitte deshalb als Eigentümerin/Eigentümer

• den Abbruch von Wohngebäuden bis 1.000 m3 umbauten Raum,

• den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohnraum (Wohnräume, Wohnungen)

• die Nutzungsänderung von Wohnraum 

an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Standort Berlin (E-Mail, Fax oder Post).

Der Erhebungsbogen ist unter: https://www.statistik-bw.de/baut/servlet/LaenderServlet online abrufbar.

Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von Wohngebäuden mit mehr als 1.000 m3 umbauten Raum bei der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen ist. In diesen Fällen reichen Sie bitte den ausgefüllten Erhebungsbogen zur 
Bauabgangsstatistik nur bei der Bauaufsichtsbehörde ein.

Mit freundlichen Grüßen

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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